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Mohammedan Theories of Finance with an Introduction to 
Mohammedan Law and a Bibliography, by Nicolas P. 
Aghnides. [Studies in History, Economics and Public 
Law edited by the Faculty of Political Science of Columbia 

s University, Volume LX.X, whole Number 166] New York, 
Columbia University, 1916. — 540 SS. 8°. / 4.00.

Das von der Columbia-Universitiit in New York herausgegebene 
stattliche Buch ist in zwei Hauptstücke gegliedert. Im ersten 
(bis S. 148) werden die Elemente der Usül al-fikh mit genauer 

io Anlehnung an die muslimischen Quellén, unterbrochen durch eine 
kritische Wiirdigung des Hadit-Wesens (S. 53—59), getreu dar- 
gestellt und (S. 148—156: Concluding remarks) in ihrer Wirkung 
auf die Entwicklungsmöglichkeit der speziellen Gesetzestheorien ge- 
prüft. Bei dem Reichtum der Quellenbenutzung vermissen wir in 

16 manchen Teilen eine gehörige Beriicksichtigung der Anschauungen 
des für die Muslime sicherlich maBgebenden Gaz áll und der in 
neuerer Zeit in der einheimischen Literatur immer mehr heran- 
gezogenen und in diesem Verhaltnis durch Druckausgaben zugiing- 
lich gemachten Werke der Ilanbaliten, besonders des I bn Kajjim 

20 al - Gauzijja und des Negm al-dln al-Taufi. Mehrere 
Paragraphen hiitten durch die Beriicksichtigung dieser Autoren 
wesentliche Bereicherung, zuin Toil auch Ánderung erfahren, nament- 
lich in den Abschnitten fiber igma{, fiber iytihad und fiber maslaha\ 
Stoffe dérén erschöfifende Ergründung aus der muslimischen Religions- 

25 literatur (nicht nur aus den Usui- Kompendien, deren m e c h a - 
nischen Charakter der Verf. S. 150 beklagt) erst die Anhaltspunkte 
bietet ffir die Beantwortung dei’ auch ffir das Gegenwartsinteresse 
nicht unwichtigen Frage: ob und in welchem Umfang die alte 
formale t$arica vom muslimisch-orthodoxen Standpunkt aus den lorde- 

30 rungen der Zeit, des Verkehrs und iiberhaupt den veriinderten Ver- 
hiiltnissen entgegenzukommen hat.

An einzelne Behauptungen des Verf.s darf ich wohl einige 
Bemerkungen anschlieBen. Die Vorstellung (S. 38, 9 v. u.), dali in 
der Friihzeit des Islams Hadit-Niederschriften, sobaid sich deren
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Inhalt im Gedachtnis festgesetzt hatte, vernichtet (destroyed as 
soon as committed to memory) wurden, ist Generalisierung einzelner 
Berichte; der Verf. selbst widerspricht ihr im unmittelbar nach- 
folgenden Satze. Was waren denn die «аЛг/а’з und kutub, von 
denen mit Bezug auf die frühesten Generationen so viel berichtet 6 
wird? Siehe m. Muh. Stud. II, 9, wozu wir jetzt noch auf folgende 
seither zugiingliche Stellen kurz verweisen möchten : I b n S a ‘ d 
ІІ/П, 96, 11; 123 pacnult.; III/l, 195 ült.; V, 216, 16; VII/l, 162, 8. 
Tabari, Tafsir zu 5, 5 (VI, 49). Ibn Kutejba, Muchtalif al- 
hadlt (ed. Kairó) 93, Ibn al-Sikkit, Alfáz 314. io

DaB man auf die Glaubwürdigkeit der durch Buchari und 
Muslim aufgenommenen Hadíte schwört (S. 58, 9 v. u.) ist jeden- 
falls Übertreibung. Muh. Stud. II, 257 konnten Beispiele angeführt 
werden für die freie Stellung, die man bereits seit früher Zeit in 
der Kritik der beiden §ahThe eingenommen hat. Und noch in 15 
spiiten, zűr unabh&ngigen Stellungnahme weniger geeigneten Zeiten 
ist solche Freiheit keine abnorme Erscheinung. ‘Abdalmu’min 
b. Chalaf al-Dimjati (st. 705 in Kairó) sammelt eine Liste 
von Fehlern des BucharT, die bei Subki, Tab. Saf. VI, 138, 5 If. 
resumiert ist (ein Beispiel bei KastallanI VI, 521 untén). Be- 2» 
miingelungen des Buchari auch bei К as t al 1 a n 1 zu Tafsir nr. 32, 
VII, 69 (Zárkáéi), zu 1‘tisam nr. 9, X, 365. Auch an genealogischen 
Angaben des Buchari (in seinem Ta’rich) weist man ohne Scheu
Irrtümer nach. Usd al-gába I, 178 oben:
uxav-áILj (JjtJl иклс xj ііях> ІЫё Ich kann nicht 25
wissen, ob und inwiefern eine in den gewöhnlichen Listen nicht 
aufgeführte Schrift unter dem Titel L^\J| vom ^er"
fasser des Kitáb al-ansab, Abü Sa‘d al-Sam‘áni (bei Subki 
1. с. IV, 260, 10 v. u.) in diese Gruppé gehört. Jedenfalls ist aus 
diesen Daten ersichtlich, daB von einem Schwören auf Buchari 30 
keine Rede sein kann.

Dem vom Verf. (S. 68) wieder aufgenommenen Aberglauben, 
daB die Rechtslehrer des Higaz im Gegensatz zu denen des ‘Irak 
nicht raj betrieben habon, ist bereits bis zum ÜberdruB wider- 
sprochen worden. Die ahi al-raj und ahi al-hadlt sondern sich 35 
nicht nach Provinzen. Malik b. Anas und seine higazenischen 
Vorgiinger iiben reichlich raj-, die Zahiriten und ihre Vorganger 
habén ihre Heimat nicht im Higaz. — Die groBe Anzahl der von 
A. b. Hanbal im Musnad gesammelten Hadíte im Vergleich mit 
dem verhiiltnismilBig geringen Haditmateiial, das aus den im Namen 40 
des Abü Hanifa Überlieferten ausgezogen werden konnte (S. 72, 7 
v. u.), beweist nichts für das MaB der Schiitzung des Kijás auf 
beiden Seiten. Ibn Hanbal sammelte ja nicht für Fikh-Zwecke; 
die Absicht praktischer Verwendung steht bei den Gesichtspunkten 
seines, vom Fikh aus besehen, so viel Allotria enthaltenden Sammel- 45 
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werkes überhaupt nicht im Vordergrund (siehe diese Zeitschr. 50, 
474, 489 ff_).

Für den Fragepunkt nasch al-Kur’án bil-sunna (S. 91, 7) 
ist aus der alteren Literatur zu berücksichtigen Ibn Ku tej ba, 

5 Muchtalif al-hadit 243.250 (zulassend). Hingegen bei Zurkánl 
zu Muwatta’ IV, 47: X ujLaíJI Ü KáawJí áWcLs

juoaoJS. Die absolute Angabe des Verf.’s, dali Sáfi‘1 ein solches 
nasch nicht zugesteht, wird eingeschriinkt durch die Konstatierung des 
Sáli'iten Suju^i, Itkan (ed. Castelli), 47. Kap. II, 25 M., wonacb 

io Safi‘1 dasselbe prinzipiell zuláBt, sofern in einem solchen Faile 
aucb im Koran eine Stütze für die Abrogation zu linden sei, so 
daB kein Konflikt zwischen den beiden Faktorén entsteht (q^aaJ 

iCLwJb) Uís^j). Freilich eine gewundene Art des Zugestánd- 
nisses, aber immer noch keine prinzipiell absolute Ablehnung.

15 Zu erwahnen ist hierbei die Lehre des mu'tazilitischen Koran- 
exegeten Abu Muslim b. Bahr al-Isfahanf (vgl. Der Islam 
III, 215 Amn.), nach welcher die Voraussetzung des nasch (selbst 

überhaupt nicht zullissig sei; allé für Abrogation 
angeführten Koranstellen gleicht er durch die Annahme eines tachsis 

20 in den angeblich abrogierenden Versen aus. — Zum Abrogations- 
thema gehört auch die Frage fiber die Stellung des i<jmac als 
Abrogationsfaktor. Der apodiktischen Aufstellung (S. 92 paenult.): 
„there cannot be a conflict between ijmá‘ and..... the Koran and
the sunnah41 widersprechend sind die in Muh. Stud. II, 86 angeführten

25 Tatsachen. Vgl. auch Abu-l-Lejt al-Samarkand!, В us tán al- 
‘ árifin 156: iAas.

Daran schlieBt sich auch die Bedeutung der Rechtsgewohn- 
heit (Custom, S. 107, 11) an. Es darf nicht unerwahnt bleiben, 
dali Malik und seine Schule dem istimrar al-camal den Vorzug 

so vor Jjadit-Verordnungen geben. Ibn Kut. Muchtalif al hadit

'AajJLs*! i-X-S» . . . IcXV LjuAIaJ

ли XLoXx. Ini Madchal des Málikiton al-‘Abdar!
findet man eine Menge Beispiele für die praktische Anwendung 

35 dieses Grundsatzes. Vgl. Ibn Tejmijja: Raf‘ al-malám ‘an al
ii’im mat al-a‘láni (Kairó 1318) 33: ^aJvXXI Kajlb KaOj'-xx
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XájlXII kiAjiXU. Auch der die medinensischen
Prinzipien hochschiitzende Muhammed i b n T ü m a r t arbeitet 
unabliissig mit istimrar al-‘amal als einem del' regelnden Faktorén 
der Gesetzlichkeit (Einleitung zu den Werken des M. b. T. 51, 
Anm. 3). 5

DaB die madaliib al-fikh sich auch urn metaphysische 
Diflerenzen bewegen (S. 133, 13), sollte doch nicht mehr gesagt 
werden. Ihre Imámé verpönen ja in geradezu intransigenter Weise 
die Spekulation über solche Dinge. Freilich möchte Savvas Pascha 
(hier wohl die Autoritiit des Verf.s) den Abu Hanifa sich in onto - io 
1 оgis c h e Probleme vertiefen lassen (vgl. darüber Byzantinische 
Ze it sc hr. II, 320).

Das zweite Hauptstück (S. 199 bis Ende) behandelt die auf 
samtlichen von ihnen bearbeiteten Kapiteln des Finanzrechtes 
hervorgetretenen Theorien der muslimischen Gesetzesgelehrten, nament- 15 
Heh über Steuern und Abgaben (zakat, charay, yizja'), Kriegsbeute 
in Verbindung mit Heiligem Krieg, über Staatsgüter sowobl in 
Bezug auf die Einhebung der Leistungen, als auch auf die gesetz- 
gemiiBe Verwendung der einfiieBenden Einnahmen. Man darf auch 
diesem Teil des Werkes FleiB, Gründlichkeit und Gewissenhaftig- 20 
keit in der Aufsuchung, Benutzung und Verarbeitung der zugiing- 
lichen Originalquellen gern nachriibmen. Zu allcrerst siud durch 
den Verf. die erst in jüngster Zeit durch orientalische Drucke zu- 
giinglich gewordenen iiltesten Quellen — ich nenne nur das Kitab 
al-umm und die Mudawwana — in breitem Umfang herangezogen 25 
worden. Nichtsdestoweniger können wir uns mit der von ihm in 
niühevoller Arbeit befolgten Darstellungsart nicht einverstanden er- 
kliiren. Dieselbe rechtfertigt in negativem Sinne die von Snouck 
Hurgronje in dieser Zeitschr. 53, 130, 4 ff. ausgesprochene An- 
sicht: „Wer das muhammedanische Gesetz wissenschaftlich behandeln 30 
will, muB sich . . . auf e i n e s von den vier orthodoxen Rechts- 
systemen beschranken“. Dem entgegen stellt der Verf., trotzdem 
er nach S. 200, Anm. 4 es hauptsachlich auf die Theorien der 
hanefitischen Gesetzeslehrer abgesehen hat, bei jedein Detail 
der darzustellenden gesetzlichen Theorien die minutiösen Meinungs- 35 
unterschiede all er Fikh-Schulen und innerhalb derselben die unter- 
einander nicht immer übereinstimmenden Sondermeinungen der ein- 
zelnen Vertreter derselben Scbule, der altén sowie der neueren, 
kunterbunt zusammen, so daB in diesem Durcheinander von indivi- 
duellen Spitzfindigkeiten einhcitliche Übersichtlichkeit nicht leicht 40 
zu erlangen ist. Diese Sondermeinungen habén zumeist nur kasu- 
istische Bedeutung und sind, im BewuBtsein ihres bloB theoretischen, 
fur die wirkliche Praxis (auf die sie eher verwirrend als richtung- 
gebend und regulierend wirken könnten) belanglosen Charakters 
abgegeben worden. Man sehe nur beispielsweise, uni auf dem Ge- 45 
biet des Finanzrechtes zu bleiben, das in praktischen Fragen des 
Zakát-Gesetzes wogende Hin und Her von Schulditferenzen an
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(Baládori, Futüh 57; 74). Eine einheitliche Judikatur und 
Verwaltung lieBe sich aus diesen, selbst innerhalb des bestimmten 
macihab hervortretenden kleinlichen Unstimmigkeiten (z. B. im 
altén hanefitischen, zwischen A bű Jüsuf, éejbáni, Zufar u. a. m., die 

5 dér Verf. genau verzeichnet), kaum gestalten, und dér Zerfahren- 
heit dér Rechtspraxis (man denke nur an die durch ‘Abdallah b. 
al-Mukaffa‘, Rasa’il al-bulaga [Kairó 1908] 54 geschilderten 
Zustilnde) nicht steuern.

Damit will aber nicht gesagt sein, daB unsere Wissenschaft, 
jo wie dies ja Gazall — freilich von anderem Gesichtspunkt aus — 

gewünscht hat, übei* diese ichtilafat achselzuckend hinwegschreite. 
Sie stellen ja jedenfalls В est rebungen dar, die den Kultur- 
historiker des Islams nicht gleichgültig lassen können, da sie in 
guten Zeiten der islamischen Kultur neben dem К al am sich als 

15 vornehmliches Betiitigungsgebiet spekulativer Geistesarbeit behaup- 
teten. Es muB jedoch gerade von diesem Gesichtspunkte aus zwischen 
grundsatzlichen Fragen und mikrologischem Ballast, der in der 
spiiteren, immer mehr auf Spitzfindigkeit ausgehenden Entwicklung 
sich aufhauft, ein reinlicher, methodischer Unterschied gemacht und 

2o es sollten nicht jene mit diesem in aphoristischer Darstellung durch- 
einandergeworfen werden.

Im Eifer, seinen Quellén in erschöpfendem MaBe gerecht zu 
werden, hat der Verf. auch manche kasuistische Naivetiit aus den- 
selben seinem Buche einverleibt. Dies zeigt sich besonders S. 452, 14, 

25 wo für den Fall ernstlich vorgesehen wird, daB jemand, der sich 
selbst als schwach im Glauben meldet, einen Anteil am 
Zakat-Einkommen unter dem Titel beansprucht, daB in der Zakat- 
Beteiligung der zu den mu’allafat kulabuhum Gehörigen (natürlich 
in der iiltesten Friihzeit) Leute in Betracht gezogen werden, die 

so durch solche Begünstigung für den Glauben gewonnen, in ihm be- 
starkt werden sollen. Merkwürdigerweise soil nun für allé Zeiten 
einem sich selbst als schwach gliiubig meldenden Be- 
werber die gewünschte Begünstigung gewiihrt werden; man glaube 
ihm aufs Wort: „he is believed if he claims a share on the ground 

35 of being weak in the faith". Auch sollte ein Marchen, wie das 
S. 450 ohne kritische Bemerkung mitgeteilte, nicht als historische 
Tatsache gegeben werden.

Ein sehr niitzliches Intermezzo des Buches ist die auf das ge- 
samte Gebiet der gesetzwissenschaftlichen Literatur des Islams (ein- 

40 schlieBlich tafsir und hadit) sich erstreckende Bibliographie 
(S. 157—196). Dieselbe ist mit guter Disposition und bediichtiger 
Auswahl innerhalb dieser umfangreichen Literatur angelegt. Da 
diese Literaturaufstellung zunkchst zur Orientierung in den Quellen 
und Hilfsmitteln bestimmt ist, so hiitte, wie es bei vielen Nummern 

45 geschehen ist, bei den in Druckausgaben allgemein zugilnglichen 
Werken dieser Umstand auch bei jedem Fall angegeben und bei 
soilchen, die auBer den orientalischen auch in europiiischen Ausgaben 
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vorliegen, dies vermerkt werden sollen, umsomehr, da diese Daten 
aus deni Werke Brockelmann’s nur höchstens bis 1902 geschöpft 
werden kőimen. Es würde zu weit führen, hier auf alle Nummern 
hinzuweisen, auf welche sich diese Bemerkung bezieht. Ferner wird 
in den einzelnen Kapiteln hin und wieder der Hinweis auf Werke 5 
vermiBt, die wegen ihrer Wichtigkeit und Zuganglicbkeit, bei aller 
Selbstbeschrankung, in einem orieutierenden Literaturnachweis nicht 
fehlen sollten, wie z. B. (S. 160 oben) die Tab a к at al-huff az 
ed. Wüstenfeld, die Fortsetzung der A búim a hasin-Ausgabe durch 
Popper (S. 161, 4). Von wichtigen Usui al-fikh-Werken sollten im io 
betreffenden Kapitel (S. 173—177) nicht übergangen werden das 
brauchbare Usui-Buch des Hanefiten x) I s h a к b. Ibrahim a 1 - 
Sááí, das parallel mit der Ausgabe des Mustasfá (Bülak 1322) 
gedruckte Fawátih al-rahamüt von ‘Abd al-‘Ali Muham
med al-An sári und das originelle Usulwerk des Andalusiers 15 
Abu Ishák Ibrahim al-éatibl (Tunis 1302; 4 Bde.). — 
S. 166 oben dürfte der Hinweis auf das Kitab al-an sab des 
Sam'anI (Gibb-Series) nicht fehlen. Statt des S. 168, 13 verzeich- 
neten unzugiinglichen Glossenwerkes zum Kaséáf des Zamachsarl

1) Der Hinweis auf dies in Indien wiederholt herausgegebone Buch (ich 
benutze liier die zweite lithogr. Ausgabe Dihli 1310) darf wohl als Gelegen- 
heit dienen zűr Feststellung, dafi SasT zweifellos dem hanefitischen madhab 
angehört (Brockelmann I, 174 bezeiehnet seine Zugehörigkeit zu demselben als 
„nicht ganz sicher“). Dies ist schon daraus ersichtlich, dafi er in der Ein- 
leitung, mit Ausschlufi der anderen Madhab-Stifter, gerade dem A. Han. die an 

soldier Stelle ungewöhnliche Eulogie widmet:
Ferner vortritt er in bosonders ent- 

sc beiden den Fragen gerade den fiir die hanefitische Richtung im Gegensatz 
gegen die Schwester-mfrád/zzi charakteristiscben Standpunkt. S. 84 weist er die 
Zulassigkeit des lAiLxJl «.Л als Ersatz des Zweizeugenprinzips ent- 
schieden zuriick (vgl. diese Zeitschr. 69,451) und lafit (115) die Anwendung 
des istishab nur zur Rechtsentziehung (<c.SlXU), nicht — wie éafi‘1 — auch 
zur Rechtserwerbung (|»|jJXl) zu (WZKM. I, 235). Dies alles ist hanefitisch. 
Jedoch behandelt er auffallenderweise nicht das hanefitische Prinzip des istihsán 
und sein Anwendungsgebiet. Wie aus seinen Berufuugen ersichtlich ist, schlieflt 
er sich unter den hanefitischen Nuancen zumeist den miifligenden Lehren des 
Muhammed [b. Hasan al-SejbanT] an, dessen al-Gami‘ (37. 70. 91) und 
al-Sijar (56) er zitiert. Auch auf Abii Jusuf und Zufar wird Riicksicht ge- 
nominen (32. 61. 64. 68. 79). Safi‘1 erwahnt er oft zur Konstatierung des 
Gegensatzes der hanefitischen Schule gegen ihn (^.жіШкЛ contra

odor LickÁe), Oder urn in einzelnen Fallen die Übereinstiinmung der 
beiden Riehtungen festzustellen. Von safi'itischen Autoritaten erwahnt er mit 
Nainen nur (92) Ibn al-Sabbag und sein Werk al-Samil (Brockelmann 
1, 388). I. al-S. lebto 400—477 d. 11., womit das fúr ÓSsT angenommene Sterbe- 
datum 325 nicht vereinbart werden kann.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. 71 (1917). 29
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müftte das in einer Druckausgabe (Kairó, ma(.b. éarkijja 1307 a/R 
des Kaáááf) vorliegende, übrigens auch überaus interessante des 
Muh. b. Man sör ibn al-Munejjir seine Stelle habén. Das 
S. 167, nr. 8 verzeichnete Werk sollte nicht mehr dem Ffrüza- 

5 bad! zugeschrieben werden (s. Vollers, Leipziger Katalog, Nr. 380).
— Ganz vorziiglich ausgewahlt ist das (nach viadáhib geordnete) 
Kapitel der FatáwI. Als Abrundung durch ein Spezimen aus 
neuester Zeit könnte es durch die Verzeichnung der siebenbiindigen 
Fetwa-Sammlung des ilgyptischen Mufti und langjabrigen Sejch al

io Azhar, Muhammed al-‘Abbasi al-Mahdi (jr.UüL’t
Kjykoli J. (Kairó 1301—1304) vervollstiindigt werden.

Den einzelnen Nummern liiBt der Verf. biindige Notizen zur 
Charakteristik der betreffenden Werke folgen. Man kann nicht 
recht verstehen, warum (S. 188, 11 v. u.) das éüfi‘itische Fikh-Kom- 

15 pendium Fath al-karib (ed. Van den Berg) als ,explaining chiefly 
questions of grammar and syntax1* eingeffihrt ist.

Audi moderne Werke in europaiscben Sprachen fiber Tradition, 
Fikh u. a. und ihre Literatur werden mit Auswahl registriert. Bei 
dieser Auswahl hiitte jedoch der Verf., dem es doch zuniichst urn Ein- 

20 fübrung und Orientierung zu tun ist, hinweisen sollen auf die 
mangelhafte ZuverlHssigkeit der von ihm in ihre Rubriken ein- 
geordneten Bücher von Savvas Pascha (S. 365, 4), Riad Ghali 
(S. 195, 21), auf den er sich im Werke selbst mehr als nötig be- 
ruft, trotzdem er (S. 47, Anm. 3) selbst einen genügenden Beweis 

25 seiner Unzustündigkeit liefert. Dassel be gilt vom bibliographischen 
Handbuch Ed. Van Dyck's (dessen Namen der Verf. S. 165, 1 nach 
dem arabischen Titelblatt als Findik transkribiert), fiber dessen 
Unzuverliissigkeit WZKM. XI, 231—241 das Nötige nachgewiesen ist.

Laut des Titels des Buches hat sich der Verf. mit dem vor- 
30 liegenden Bande vorerst zur Aufgabe gesetzt, die Theorien der 

einhei mise hen Rechtsgelehrten fiber das islamische Finanz- 
recht darzustellen. Einige Andeutungen (S. 151, Anm. 2; 152; 
535 SchluB) lassen erwarten, daB er in einem noch ausstehenden 
dr it ten Hauptstfick zwei wichtige Fragen der islamischen Rechts- 

85 geschichte behandeln wird: den EinfluB from der (in den eroberten 
Lilndern vorgefundener) Rechtsgewohnheiten auf die Entstehung von 
IJadit-Erfindungen; das Verhliltnis der historisch tatsiichlichen 
Praxis in der Finanzwirtschaft muslimischer Staaten zu den im 
zweiten Hauptstfick dargestellten Theorien. Für beide Fragen 

40 wird er einschneidende Vorarbeiten unserer Islamforscher zu be- 
achten habén. L Goidziher.


